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in den Ausschussberatungen auch über Fraktions-
grenzen hinweg mitgetragen würde. 

Ich bin im Übrigen sehr dankbar dafür, dass in Nord-
rhein-Westfalen zum Beispiel die beiden Ärztekam-
mern als die berufsständische Vertretung der Ärzte 
alles in allem für die Landarztquote sind. Das ist in 
anderen Bundesländern durchaus auch anders. Das 
liegt vielleicht auch daran, dass das lange Werben 
für dieses Thema mittlerweile zu einer breiten Akzep-
tanz geführt hat. 

Ich sehe schon Probleme. Stellen Sie sich nur vor, 
wir bekämen auf unsere 168 Studienplätze, sagen 
wir einmal, 20.000 Bewerbungen. Dann haben wir 
zwar den Beweis, dass genug Menschen Arzt wer-
den wollen. Aber darunter 168 Personen auszusu-
chen, kann auch zu einer Herkulesaufgabe werden. 
Sie ist aber notwendig. 

Ich füge hinzu: Das Medizinsystem kann sich so ver-
ändern, wie es will; aber für die Basisversorgung ist 
der Hausarzt eine unverzichtbare Institution, sowohl 
auf dem Land als auch in der Stadt. Ich glaube, dass 
er bei mehr alten Menschen eher wichtiger als un-
wichtiger wird. – Schönen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit. 

(Beifall von der CDU und der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Minister Laumann, für Ihre Einbringungsrede. – 
Gleichwohl ist eine Aussprache heute nicht vorgese-
hen. 

Daher stimmen wir sofort über die Überweisung des 
Gesetzentwurfs Drucksache 17/3037 an den Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales – fe-
derführend – sowie an den Wissenschaftsaus-
schuss ab. Möchte jemand gegen die Überweisung 
stimmen? – Nein. Möchte sich jemand enthalten? – 
Auch nicht. Dann haben wir das Geburtstagsge-
schenk von Herrn Minister Laumann an sich selbst 
soeben an die Ausschüsse überwiesen.  

Ich rufe auf: 

19 Gesetz zur Änderung des E-Government-Ge-
setzes Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/2575 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses für  
Digitalisierung und Innovation 
Drucksache 17/3060 

zweite Lesung 

Alle fünf im Landtag vertretenen Fraktionen haben 
sich zwischenzeitlich darauf verständigt, das heute 
keine Aussprache erfolgt und die Reden  zu diesem 
Tagesordnungspunkt zu Protokoll gegeben werden. 
(s. Anlage 4)  

Damit kommen wir zur Abstimmung. Der Ausschuss 
für Digitalisierung und Innovation empfiehlt, den Ge-
setzentwurf in der Fassung der Beschlüsse des Aus-
schusses anzunehmen. Deshalb stimmen wir jetzt 
über die Beschlussempfehlung und nicht über den 
Gesetzentwurf ab.  

Wer der Beschlussempfehlung folgen möchte, den 
bitte ich um das Handzeichen. – CDU, FDP, AfD und 
zwei fraktionslose Abgeordnete. Wer stimmt dage-
gen? – Bündnis 90/Die Grünen. Wer enthält sich? – 
Die SPD-Fraktion. Damit ist die Beschlussempfeh-
lung Drucksache 17/3060 mit dem festgestellten 
Abstimmungsergebnis angenommen und der Ge-
setzentwurf Drucksache 17/2575 in der Fassung 
der Beschlüsse des Ausschusses in zweiter Le-
sung verabschiedet. 

Ich rufe auf: 

20 Gesetz zur Änderung der gesetzlichen Befris-
tung in § 15a Absatz 5 Satz 1 des Polizeigeset-
zes des Landes Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 17/3064  

erste Lesung 

Eine Aussprache ist für heute nicht vorgesehen. 

Zudem ist eine Ausschussüberweisung nicht bean-
tragt worden. 

Daher kommen wir jetzt zur Abstimmung über den 
Gesetzentwurf in erster Lesung. Wer dem Gesetz-
entwurf seine Zustimmung geben möchte, den bitte 
ich um das Handzeichen. – CDU, SPD, FDP, Bünd-
nis 90/Die Grünen und zwei fraktionslose Abgeord-
nete. Wer stimmt dagegen? – Niemand. Wer enthält 
sich? Demzufolge die AfD-Fraktion. Damit ist der Ge-
setzentwurf Drucksache 17/3064 mit dem festge-
stellten Abstimmungsergebnis in erster Lesung an-
genommen. 

Wie wir heute Morgen bei der Änderung der Tages-
ordnung verabredet haben, findet die zweite Lesung 
am Freitag statt. Der genaue Tagesordnungspunkt 
wird noch festgelegt und in der aktualisierten Tages-
ordnung veröffentlicht. 

Ich rufe auf: 
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Beginn: 10:03 Uhr 

Präsident André Kuper: Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Meine Damen und Herren! Ich heiße Sie zu 
unserer heutigen, 31. Sitzung des Landtags Nord-
rhein-Westfalen herzlich willkommen. Mein Gruß gilt 
auch unseren Gästen auf der Zuschauertribüne so-
wie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Me-
dien. 

Für die heutige Sitzung haben sich drei Abgeord-
nete entschuldigt; ihre Namen werden in das Pro-
tokoll aufgenommen. 

Geburtstag feiern heute – quasi gemeinsam – die 
Abgeordnetenkollegin Frau Christina Kampmann 
und Herr Minister Karl-Josef Laumann. 

(Allgemeiner Beifall) 

Herzliche Glückwünsche und alles Gute im Namen 
der Kolleginnen und Kollegen! 

Vor Eintritt in die Tagesordnung: 

Die Fraktion der CDU und die Fraktion der FDP ha-
ben mit Schreiben vom 5. Juli 2018 beantragt, die 
erste Lesung des an diesem Tag eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zur Änderung der gesetzlichen 
Befristung in § 15a Abs. 5 Satz 1 des Polizeigeset-
zes des Landes Nordrhein-Westfalen Drucksache 
17/3064 heute als Tagesordnungspunkt 20 ohne De-
batte aufzurufen. 

Zudem haben die beiden Fraktionen beantragt, die 
zweite Lesung des Gesetzentwurfs in der Plenarsit-
zung am 13. Juli 2018 als neuen Tagesordnungs-
punkt 9 in Block-I-Debatte aufzunehmen. 

Damit liegen uns zwei Anträge auf Ergänzung der 
Tagesordnung gemäß § 20 Abs. 3 der Geschäftsord-
nung vor. Wird hierzu das Wort gewünscht? – Das ist 
nicht der Fall. Dann lasse ich über die beiden Anträge 
abstimmen. 

Erstens stimmen wir über den Antrag auf Ergänzung 
der heutigen Tagesordnung ab. Wer ist dafür? – Das 
sind SPD, Grüne, CDU und FDP. Wer ist dagegen? – 
Wer enthält sich? – Bei Enthaltung der AfD und der 
drei fraktionslosen Abgeordneten ist dieser Antrag 
einstimmig angenommen. 

Zweitens stimmen wir über den Antrag auf Ergän-
zung der Tagesordnung der Plenarsitzung am 13. 
Juli 2018 ab. Wer dafür ist, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Das sind SPD, Grüne, CDU und 
FDP. Wer enthält sich? – Die AfD und die drei Frak-
tionslosen enthalten sich. Wer ist dagegen? – Damit 
ist auch dieser Antrag einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf: 

1 Wohnungslosigkeit von Frauen eindämmen – 
Was tut die Landesregierung? 

Aktuelle Stunde 
auf Antrag  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/3110 

Die Fraktion der SPD hat mit Schreiben vom 9. Juli 
2018 gemäß § 95 Abs. 1 der Geschäftsordnung zu 
der genannten aktuellen Frage der Landespolitik 
eine Aussprache beantragt. 

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erster Red-
nerin Frau Kapteinat für die SPD das Wort. Bitte 
schön. 

Lisa-Kristin Kapteinat (SPD): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen der de-
mokratischen Parteien! 6.400 obdachlose Frauen in 
Nordrhein-Westfalen – eine Zahl, die schon für sich 
stehend bedrückend ist. Wenn man sich aber vor Au-
gen führt, dass hinter dieser Zahl von 6.400 obdach-
losen Frauen auch 6.400 individuelle Schicksale ste-
hen, macht das traurig. Denn 6.400 ist nur die Zahl, 
die wir kennen. Es ist zu befürchten, dass die Dun-
kelziffer noch höher ist. 

Über 7.358 Frauen mussten 2017 an Frauenhäusern 
abgewiesen werden – Frauen, die Schutz gesucht 
haben. Es gab allein 248 vergebliche Aufnahmege-
suche in meiner Heimatstadt. In diesem Landtag sit-
zen 199 Abgeordnete. Das bedeutet, dass in meiner 
Heimatstadt mit nur 76.000 Einwohnern mehr Frau-
en abgelehnt worden sind, als hier Abgeordnete sit-
zen. Wir alle wären nicht nur wohnungslos, sondern 
hätten auch keinen Schutzraum gefunden. 

Die Gründe für die Abweisung sind Platzmangel, zu 
wenige Plätze in den Häusern und zu lange Aufent-
halte, weil die Zahl an bezahlbaren Mietwohnungen 
immer geringer wird. 

Um es ganz klar zu sagen: Diese Frauen bleiben 
nicht in den Frauenhäusern, weil es aus medizinisch-
psychologischer Sicht notwendig ist, länger dort zu 
bleiben, sondern diese Frauen bleiben länger in den 
Frauenhäusern, weil sie schlicht nicht wissen, wo sie 
sonst schlafen sollen. 

In NRW besteht Wohnungsnot – Wohnungsnot nicht 
nur für Frauen, aber auch und besonders für diese. 
Wir haben in Nordrhein-Westfalen einen massiven 
Wohnraummangel. Betroffen sind Personen mit klei-
nem, aber auch mit mittlerem Einkommen. Wenn 
sich in Großstädten in Nordrhein-Westfalen Familien 
mit zwei Einkommen keine Wohnung in zentraler 
Lage mehr leisten können, besteht Handlungsbe-
darf. 

Unter dem Titel „Frauen und Wohnungslosigkeit: Be-
darfe erkennen – Wege aufzeigen – kommunale Lö-
sungen entwickeln“ sprach Minister Laumann letzte 
Woche auf einer Fachtagung. Passender wäre die 
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